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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

Zl. 314/87 An das .- -' 

Bundeskanzl er~~t .. ~.~::.~ .... ~~ TZ~~Zt.~1 .. 
BallhausPlatt ~2 t • 1 ~ ~r~\i 1987 va um. ()IJ.,,~. 

1014 Wi en 1 7. Nov. 1987 // I!iA L Vert~ilt. ___ ___ .. _L:4 . 

zu: GZ. 920.292/1-II/A/6/87 
dt'P~ 

Betriff.t: Entwurf ei ner Nove 11 e zur Persona 1 vertretungs-Geschäftsordnung 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag nimmt im Sinne des Schreibens vom 
17.8.1987 zum Entwurf der oben zitierten Verordnung wie folgt Stellung: 

Gegen die Anpassung der Personal vertretungs-Geschäftsordnung und die vor- ., 
geschlagenen Änderungen bestehen mit folgender Ausnahme keine Bedenken. 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag sieht zu § 13 Abs. 2 PVGO (ebenso 
wie beim Personalvertretungsgesetz) keine Notwendigkeit, ein Dirimierungs­
recht des Vorsitzenden bei Stimmengleichheit einzuführen, noch weniger aber 
auf den Fall zu beschränken, als der Vorsitzende der stimmenstärksten 
Wählergruppe angehört. 

Im übrigen wird vor allfälligen weiteren Novellierungen angeregt, das Bundes­
personalvertretungsrecht (Gesetz und Verordnungen) wenn möglich zu verein­
fachen und übersichtlicher zu gestalten. 

Wien, am 26. August 1987 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
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